
. Niederschrift
zur Gemeindevertreter Sitzung 16.! 18-23 der Gemeinde Stubben

am 08. März 2022 in der Alten Schule

Beginn 20:00 Uhr Unterbrechungen
Ende 23:43 Uhr Mitgliederzahl 9

Anwesend Bemerkung
) Stimmberechtigt
1. Dörte Schmidt
. Stefan Mut
3. Gerd Kreutzfeldt
. Claus Dieter Brzoskowski
5. Mareike Manke
3. Michael Bertram
7. Christine Hoffmann
8. Karin Kreutzfeldt
). Sylvia Hoffmann
b) Nicht stimmberechtigt

Protokollführer: Björn Manke

Neitere Gaste: 2

ragesordnung

1. Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der
Beschlussfähigkeit

2. Ergänzung / Änderung der Tagesordnung
3. Beschluss über die Beratung von Tagesordnungspunkten unter Ausschluss der

Öffentlichkeit
4. Einwendungen und Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.12.2021
5. Bericht der Bürgermeisterin und Berichte aus den Ausschüssen
6. Einwohnerfragezeit
7. Bildung eines Wahlvorstandes für die Landtagswahl am 08. Mai 2022
8. Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2021 der Freiwilligen Feuerwehr Stubben
9. Förderrichtlinie
10. Mähkonzept
11. Baumpflege
12. Gehwegsanierung
13. Verkauf Salzstreuer
14. Gräben und Durchlässe
15. Grundstücksangelegenheiten

a) Änderung Flächennutzungsplan
b) Wohnbauliche Entwicklung
c) Entschädigungsanspruch einer Grundstückseigentümerin

16. Bekanntgaben und Anfragen

Der Tagesordnungspunkte 11 bis 15 werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt.

II. Nichtöffentlicher Teil
III. Öffentlicher Teil

Bekanntgabe der im nicht-öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Die Verhandlungen fanden in öffentlicher und nichtöffentlicher Sitzung statt.

1 von 3



Niederschrift
zur Gemeindevertreter Sitzung 14.! 18-23 der Gemeinde Stubben

am 08. März 2022 in der Alten Schule

1. Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und -

der Beschlussfähigkeit

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht
ingeladen wurde und die Gemeindevertretung beschlussfähig ist.

2.Ergänzung 1 Änderung der Tagesordnung

Folgende Tagesordnungspunkte werden zusätzlich aufgenommen:

9. Förderrichtlinie
10. Mähkonzept
11. Baumpflege
12. Gehwegsanierung
13. Verkauf Salzstreuer
14. Gräben und Durchlässe

Der Tagesordnungspunkt 15 Grundstücksangelegenheiten wird wie folgt unterteilt:
a) Änderung Flächennutzungsplan
b) Wohnbauliche Entwicklung
c) Entschädigung einer Grundstückseigentümerin

\bstimmunqsergebnis:
9 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

um Tagesordnungspunkt 15 Grundstücksangelegenheiten erfolgen drei
bstimmungen:

) Änderung Flächennutzungsplan

\bstimm unqserqebnis:
9 dafür, 0 dagegen1 0 Enthaltungen

b) Wohnbauliche Entwicklung
\bstimmun1serQebnis:
5 dafür1 3 dagegen, 1 Enthaltungen

:) Entschädigung einer Grundstückseigentümerin
\bstimmungserqebnis:
9 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

3 Beschluss über die Beratung von Tagesordnungspunkten unter Ausschluss
der Offentlichkeit

Die Gemeindevertretung fasst den Beschluss, die Tagesordnungspunkte 11 bis 15
unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beraten.

\bstimmunqserqebnis:
5 dafür. 3 dagegen, 1 Enthaltungen
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Niederschrift
zur Gemeindevertreter Sitzung 16.! 18-23 der Gemeinde Stubben

am 08. März 2022 in der Alten Schule

4.Einwendungen und Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.12.2021

Die Niederschrift der Sitzung vom 2012.2021 wird mit folgenden Einwänden
enehmigt.

Beim Tagesordnungspunkt 7 ist der Text mit folgenden Änderungen gebilligt zu
streichen. Das Protokoll lautet somit:

Bebauungsplan Nr. 2, 1. Änderung, hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Um 20:44 Uhr verlässt Bürgermeisterin Schmidt wegen Befangenheit den
Sitzungssaal und übergibt an den Stellvertreter Gerd Kreutzfeldt.

Beschlussvorschlag:

1. Der Entwurf der 1. Änderung der lnnenentwicklung des Bebauungsplanes Nr. 2 der
Gemeinde Stubben für das Gebiet „nördlich der Dorfstraße (L 296) bzw. nordöstlich
es Schmachthagener Weges“ und die Begründung werden in der vorliegenden
Fassung gebilligt. / mit folgenden Änderungen gebilligt:

. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 (2) BauGB öffentlich
auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
sind über die Auslegung zu benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach § 3 (2) Satz 1 BauGB
auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und über den Digitalen Atlas
Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu machen.

\bstimmunqserqebnis:
7 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

Um 20:47 Uhr übernimmt Bürgermeisterin Schmidt den Vorsitz der Sitzung.

u Tagesordnungspunkt 8 und 9 wird der Bericht des Ausschussvorsitzenden als
nlage 1 angefügt.

bstimmunqserqebnis:
6 dafür, 3 dagegen, 0 Enthaltungen

5. Bericht der Bürgermeisterin und Berichte aus den Ausschüssen

m 06.01.2022 wurde die E-Mail an die Gemeindevertreter bezüglich der Gemeinde
Lasbek zu B-Plan Änderung und Flächennutzungsänderung weitergeleitet.

\n der Klärteichanlage kommt es nach den starken Regenfällen im Februar zu
überschwemmungen.

m 02.03.2022 erfolgte eine Rücksprache mit der Straßenmeisterei Bargteheide
vegen ausstehender Ausbesserungsarbeiten in der Dorfstraße. Es wurde mitgeteilt,
lass die Firma Frist bis Ende April 2022 hat.

Ein Informationsschreiben zur Radwegförderung wurde an alle Gemeindevertreter
veitergeleitet.
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N jede rsc h rift
zur Gemeindevertreter Sitzung 14.! 18-23 der Gemeinde Stubben

am 08. März 2022 in der Alten Schule

us dem Wasserbeschaffungsverband wurde über ein aktuelles Bauvorhaben
Derichtet.

n Kalenderwoche 14/2022 findet die Spielplatzprüfung statt.

Bau- und Wegeausschuss:

Die Gehwegsanierung soll fortgeführt werden.

!ahlreiche Bäume sollen einen Pflegeschnitt erhalten.

Die Durchlässe sollen gespült werden.

Der Salzsteuer soll verkauft werden. Im Gegenzug soll ein Kehrbesen angeschaffl
verden.
Bäume wurden vom bekannten Totholz befreit.

m Eingangsbereich der Alten Schule wurde ein weiterer Überlauf an der
Kastenrinne angebracht und ein zusätzlicher Anschluss an ein weiteres Fallrohr
‚ergestellt. Der Überlauf sitzt an einer ungünstigen Stelle zum Eingangsbereich. Der
rchitekt Herr Kroll wurde kontaktiert zur Abstimmung der Kostenübernahme.

Kulturausschuss:

m 31.03.2022 findet die nächste Sitzung statt.

6. Einwohnerfragezeit

Eine Einwohnerin erkundigt sich nach einer Eiche auf der Krüh zur Baumpflege.
Die Eiche soll nicht auf Gemeindefläche stehen.

7. Bildung eines Wahlvorstandes für die Landtagswahl am 08. Mai 2022

Bürgermeisterin Schmidt füllt die gefasste Beschlussvorlage und gibt diese zur
\bstimmung. Siehe hierzu die beigefügte Anlage.

\bstimmunqserqebnis:
9 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

8 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2021 der Freiwilligen Feuerwehr Stubben

Der Kassenwart der Freiwilligen Feuerwehr Stubben hat die Einnahmen- und
\usgabenrechnung 2021 bereits übermittelt. Bürgermeisterin Schmidt verließt die
jefasste Beschlussvorlage und gibt diese zur Abstimmung.

bstimmunqsergebnis:
9 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen
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Niederschrift
zur Gemeindevertreter Sitzung 16.! 18-23 der Gemeinde Stubben

. am 08. März 2022 in der Alten Schule

9. Förderrichtlinie Radverkehr

Die Gemeindevertretung favorisiert einen Radweg in Richtung Steinhorst.
Für eine Prüfung der Umsetzbarkeit für Landerwerb sowie die entstehenden
Planungskosten soll das Thema der Förderrichtlinie im Finanzausschuss bearbeitet
verden und mit der Gemeinde Steinhorst diesbezüglich Kontakt aufgenommen
verden.

bstimmungsergebnis:
9 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

10. Mähkonzept

Die Gemeindevertretung diskutiert über den Vorschlag eines Einwohners für ein
Mähkonzept für den Dorfplatz. Die Resonanz des Vorhabens ist positiv, jedoch die
Fläche auf dem Dorfplatz wir als ungünstig eingestuft. Gerd Kreutzfeldt spricht den
Einwohner bezüglich anderer Alternativflächen an.

16 Bekanntgaben und Anfragen

Es werden die im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse bekannt gegeben.
Es wurden an die kostengünstigsten Anbieter Aufträge zur Baumpflege und
3ehwegsanierung erteilt, der gemeindeeigene Salzstreuer wird verkauft bezüglich
er Grundstücksangelegenheiten bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Der Dorfputz findet am 26. März 2022 statt.

Fürs Protokoll:
Stubben, 14.04.2022

Björn Manke

für die Richtigkeit
Stubben, 14.04.2022

Dörte Schmidt
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Gemeindevertretersitzung am 20.12.2021
Bericht des Finanzausschussvorsitzenden

Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 07.12.21 mit dem Nachtragshaushalt
2021 und dem Haushaltsplan 2022 ausführlich beschäftigt

Im Folgenden werde ich dazu auf die Rahmenbedingungen wesentlichen Inhalte eingehen

> Die gute Nachricht vorweg: Stubben ist, im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden,
schuldenfrei
> Allerdings wurden auch keine größeren Investitionen getätigt

Die vorgesehene Summe in Höhe von € 25.000,- für die Sanierung der Bürgersteige
wurde nur zur Hälfte ausgegeben (nur € 12.000,-)
In den Haushalt 21 eingestellten € 15.000,- für eine Tragkraftspritze für die
Feuerwehr wurde nicht ausgegeben
Lediglich für die Umgestaltung der Stromkästen wurden € 8.400,- ausgegeben (von
denen wir € 6.700,- aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums zurückbekommen

Trotzdem hat das Vermögen Stubbens auch im Haushaltsjahr 2021, wie in den Vorjahren seit
2018 abgenommen (von € 36.852,45 auf 13.687,47 zum 01.01.22)

Wesentliche Ausgaben, die dafür verantwortlich sind:
Höhere Personalausgaben (2020 = € 5.130,- 2021 = € 12.800,-)
vor allem aber Kindergärten (2020 = € 52.207,- 2021 = € 72.800,-)

Es ist absehbar, dass die Kosten für den Kindergarten weiter steigen werden.
Stubben sollte Alternativen zum Mollhagener Kindergarten bzw. zur
Organisation (Trägerschaft / Kostenteilung mit Steinburg) überlegen

> Die Abwasserbeseitigung hat Stubben 2021 ebenfalls viel Geld gekostet (Fehlbedarf:
€ 30.500,-). Die wurde durch die Neukalkulation der Abwassergebühren allerdings
korrigiert, so dass 2022 wieder ein Deckungsgrad von 100% erreicht wird (2021 =

80%)

Im Haushalt 2022 werden wir wieder größere Investitionen vornehmen. Vorgesehen sind:
€ 65.000,- für den Brandschutz (Tragkraftspritze, neues Feuerwehrfahrzeug,
Systemtrenner)

> € 15.000,- für eine Umzäunung des Dorfteiches
€ 3.500,- für eine Straßenbürste / Freischneider)
€ 25.000,- für die Sanierung der Bürgersteige

> Die Ausgaben in 2022 werden noch einmal zu einer weiteren Entnahme aus der allgemeinen
Rücklage und damit zur Absenkung des freien Finanzspielraumes führen. Allerdings
rechnen wir ab 2023 wieder mit einem Anstieg der Rücklagen (von aktuell € 28.000,- auf €
92.000,-)

Insgesamt steigen die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2021 wie folgt:
Verwaltungshaushalt von € 806.200,- auf € 8 19.200,-
Vermögenshaushalt von € 126.900,- auf € 150.700,-

2022 werden die Einnahme und Ausgaben festgesetzt auf:
Verwaltungshaushalt € 724.000,-
Vermögenshaushalt € 150.300,-



Ordnungsamt
Sandesneben, den Q.E$.2022.

Beschluss - Vorlage
für die Sitzung der Gemeindevertretung

________Stubben____________

am 13. 2022 ‚ TOP 6‘
Betreff: Einnahme- und Ausgabenrechnung der Freiwilligen Feuerwehr Stubben (FF-t-JF)

Erläuterungen:

Die Freiwillige Feuerwehr Stubben hat die folgende Einnahme- und Ausgabenrechnung für das Jahr 2021

festgestellt:

Bezeichnung Einnahmen Nr. Bezeichung Ausgaben

(EUR) (EUR)

Zuwendungen der Gemeinde Ausgaben für Maßnahmen
0

an die Kameradschaftskasse
2.000,00 € 6

der Kameradschaftspflege
2.108,83 €

Ausgaben für Ehrungen u.
1 ZuwendungenDritter 3.375,10€ 7 862,28€

Geschenke

2
Einnahmen aus

1.197,82 € 8
Ausgaben für Durchführung

2.493,32 €
Veranstaltungen von Veranstaltungen

Ausgaben i.Z.m. der Konto-
3 Zinseinnahmen - € 9 105,17 €

führung

4
Veräußerungen von

- € 10
Erwerb von Vermögensgegen-

- €
Vermögensgegenständen ständen

5 Entnahme aus der Rücklage - € 11 Zuführung zur Rücklage 1.003,32 €

12
Zuwendungen an die -

€
Gemeinde

0-5 Gesamteinnahmen 6.572,92 € 6-12 Gesamtausgaben 6.572,92 €

Die Ausgaben nach Nr. 6 bis 10 sind gegenseitig Deckungsfähig

Nr. Bezeichnung (EUR)

Bestand* der Rücklage am Ende des Vorjahres 7.408,40 €

5 Entnahme aus der Rücklage - €

11 Zuführung zur Rücklage 1.003,32 €

Bestand der Rücklage am Ende des Jahres 8.411,72 €

Gern. § 2a (3) BrSchG SH tritt der Einnahme- und Ausgabeplan erst mit Zustimmung
durch die Gemeindevertretung in Kraft. Daher bedarf es der Beschlussfassung der
Gemeindevertretung.



Beschlußentwurf: Die Gemeindevertretung Stubben nimmt die Einnahme-und Ausgabenrechnung
der Freiwilligen Feuerwehr Stubben (FF+JF) für das Haushaltsjahr 2021 zur Kenntnis.

Gesetzliche davon dafür dagegen Stimmenthaltung
Mitgliederzahl anwesend

9

Bemerkung:
Aufgrund des § 22 GO waren keine / folgende Gemeindevertreter von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstimmung anwesend:

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlußfähigkeit und Abstimmung werden
beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, daß zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung
rechtzeitig und ordnungsmäßig eingeladen worden ist.

Die Gemeindevertretung war beschlusIä.1ai
STi

Stubben den

Die Bürgermeisterin



Ordnungsamt
Sandesneben, den 0.Q..202Z.

B e sc h 1 u ss - V o r 1 a g e
für die Sitzung der Gemeindevertretung

________Stubben____________

am cf 03. 2oaa ‚ TOP

_____

Betreff: Einnahme- und Ausgabenrechnung der Freiwilligen Feuerwehr Stubben (FF)

Erläuterungen:

Die Freiwillige Feuerwehr Stubben hat die folgende Einnahme- und Ausgabenrechnung für das Jahr 2021

festgestellt:

Bezeichnung Einnahmen Nr. Bezeichung Ausgaben

(EUR) (EUR)

Zuwendungen der Gemeinde Ausgaben für Maßnahmen
0

an die Kameradschaftskasse
1.500,00 € 6

der Kameradschaftspflege
1.496,38 €

Ausgaben für Ehrungen u.
1 Zuwendungen Dritter 2.920,10 € 7 862,28 6

Geschenke

2
Einnahmen aus

1.129,60 € 8
Ausgaben für Durchführung

2.493,32 €
Veranstaltungen von Veranstaltungen

Ausgaben i.Z.m. der Konto-
3 Zinseinnahmen - € 9 53,17 €

führung

4
Veräußerungen von

- € 10
Erwerb von Vermögensgegen-

- €
Vermögensgegenständen ständen

5 Entnahme aus der Rücklage - € 11 Zuführung zur Rücklage 644,55 €

12
Zuwendungenandie

- €
Gemeinde

0-5 Gesamteinnahmen 5.549,70 € 6-12 Gesamtausgaben 5.549,70 €

Die Ausgaben nach Nr. 6 bis 10 sind gegenseitig Deckungsfähig

Nr. Bezeichnung (EUR)

Bestand* der Rücklage am Ende des Vorjahres 3.837,81 €

5 Entnahme aus der Rücklage - €

11 Zuführung zur Rücklage 644,55 €

Bestand der Rücklage am Ende des Jahres 4.482,36 €

Gern. § 2a (3) BrSchG SH tritt der Einnahme- und Ausgabeplan erst mit Zustimmung
durch die Gemeindevertretung in Kraft. Daher bedarf es der Beschlussfassung der
Gemeindevertretung.



Beschlußentwurt: Die Gemeindevertretung Stubben nimmt die Einnahme-und Ausgabenrechnung
der Freiwilligen Feuerwehr Stubben (FF) für das Haushaltsjahr 2021 zur Kenntnis.

Gesetzliche davon dafür dagegen Stimmenthaltung
Mitgliederzahl anwesend

Bemerkung:
Aufgrund des § 22 GO waren keine / folgende Gemeindevertreter von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstimmung anwesend:

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlußfähigkeit und Abstimmung werden
beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, daß zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung
rechtzeitig und ordnungsmäßig eingeladen worden ist.

Die Gemeindevertretung war beschlussfähi

Stubben, den ZZ

Die Bürgermeisterin



Ordnungsamt
Sandesneben, den Qg03.2022.

B e sc h 1 u ss - V o r 1 a g e
für die Sitzung der Gemeindevertretung

_______Stubben__________

am 8.o3. 2°,ToP 1
Betreff: Einnahme- und Ausgabenrechnung der Freiwilligen Feuerwehr Stubben (JF)

Erläuterungen:

Die Freiwillige Feuerwehr Stubben hat die folgende Einnahme- und Ausgabenrechnung für das Jahr 2021
festgestellt:

Bezeichnung Einnahmen Nr. Bezeichung Ausgaben
(EUR) (EUR)

0
Zuwendungen der Gemeinde

500,00 € 6
Ausgaben für Maßnahmen

612,45 €
an die Kameradschaftskasse der Kameradschaftspflege

Ausgaben für Ehrungen u.
1 Zuwendungen Dritter 455,00 € 7 - €

Geschenke

2
Einnahmen aus

68,22 € 8
Ausgaben für Durchführung

- €
Veranstaltungen von Veranstaltungen

Ausgaben i.Z.m. der Konto-
3 Zinseinnahmen - € 9 52,00€

führung

4
Veräußerungen von

- € 10
Erwerb von Vermögensgegen-

- €
Vermögensgegenständen ständen

5 Entnahme aus der Rücklage - € 11 Zuführung zur Rücklage 358,77 €

Zuwendungen an die
12 - €

Gemeinde

samteinnahmen 1.023,22€ 6-12 Gesamtausgaben 1.023,22 €

Die Ausgaben nach Nr. 6 bis 10 sind gegenseitig Deckungsfähig

Nr. Bezeichnung (EUR)

Bestand* der Rücklage am Ende des Vorjahres 3.570,59 €

5 Entnahme aus der Rücklage
- €

11 Zuführung zur Rücklage 358,77 €

Bestand der Rücklage am Ende des Jahres 3.929,36 €

Gern. § 2a (3) BrSchG SH tritt der Einnahme- und Ausgabeplan erst mit Zustimmung
durch die Gemeindevertretung in Kraft. Daher bedarf es der Beschlussfassung der
Gemeindevertretung.



Beschlußentwurf: Die Gemeindevertretung Stubben nimmt die Einnahme-und Ausgabenrechnung
der Freiwilligen Feuerwehr Stubben (JE) für das Haushaltsjahr 2020 zur Kenntnis.

Gesetzliche davon dafür dagegen Stimmenthaltung
Mitgliederzahl anwesend

9 9

Bemerkung:
Aufgrund des § 22 GO waren keine / folgende Gemeindevertreter von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstimmung anwesend:

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlußfähigkeit und Abstimmung werden
beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, daß zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung
rechtzeitig und ordnungsmäßig eingeladen worden ist.

Die Gemeindevertretung war beschlussfähiq.

Stubben den 2O2‘


